
 
 

 

 
 

Einladung zur Gemeindeversammlung 
 
 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen 
Sehr geehrte Stimmbürger 
 
Wir laden Sie ein, an der 

Gemeindeversammlung vom 
Donnerstag, 18. Juni 2026, 20:00 Uhr 
  
teilzunehmen. Die Gemeindeversammlung findet in der Städtlihalle Neunkirch statt.  
 

 
Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 10. Juni 2026, um 19:30 Uhr 

im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung Neunkirch statt. 
 

 
Traktanden 
 
Traktanden-Nr. Seite 
 
1. Genehmigung zweite Betriebsphase Regionaler Naturpark 

Schaffhausen 2028 - 2037 1 
2. Beitritt zum Abfallverband «Recycling und Entsorgung Schaffhausen 

und Umgebung - RESU» 6 
3. Pausenspielplatz Schulhaus Randenblick 15 
4. Jahresrechnung 2025  18 
5. Verschiedenes 40 
  

 
Bezüglich Stimmberechtigung und Stimmpflicht gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Wir 
weisen insbesondere auf die obligatorische Teilnahme an der Gemeindeversammlung für 
alle Stimmberechtigten vom 18. bis zum 65. Altersjahr hin. Wer diese Pflicht unentschuldigt 
versäumt, hat sechs Franken zu bezahlen. 
 
Entschuldigungen sind bis spätestens am dritten Tag nach der Versammlung bei der 
Gemeindekanzlei einzureichen. Der Stimmausweis ist gleichzeitig zurückzugeben. 
Sämtliche Unterlagen sind auf der Website der Gemeinde Neunkirch aufgeschaltet und kön-
nen während der Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 
Die Jahresrechnung 2025 kann in gedruckter Form am Schalter der Gemeindeverwaltung 
bezogen werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Magdalena Guida    Marc Bär  
Gemeindepräsidentin    Gemeindeschreiber a. i. 

im Juni 2026 





  
 

1. Genehmigung zweite Betriebsphase Regionaler  
Naturpark Schaffhausen 2028 - 2037 

 
Der Regionale Naturpark Schaffhausen  

Bild: zvg  
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen 
Sehr geehrte Stimmbürger 
 
Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung die Vorlage zur Genehmigung der 
zweiten Betriebsphase des Regionalen Naturparks Schaffhausen 2028 - 2037. 
 
Seit Anfang 2018 befindet sich der Regio-
nale Naturpark Schaffhausen (RNPSH) in 
seiner ersten Betriebsphase. Seither hat er 
sich etabliert und erfolgreich entwickelt. 
Das jährliche Budget beträgt rund CHF 1.4 
Mio. Die Geschäftsstelle betreut über 100 
Projekte aus den Bereichen Landwirt-
schaft, Gewerbe, Tourismus, Natur, Land-
schaft, Bildung und Kultur; zahlreiche Pro-
jekte sind bereits abgeschlossen. 
 
Entwicklung des Parkperimeters ab 
2028: 
• Aktuell gehören 15 Gemeinden zum 

Naturpark. 
• Dettighofen (D) kommt ab 2028 neu 

dazu. 
• Merishausen, Siblingen und Neu-

hausen am Rheinfall haben ihr Inte-
resse bekundet. 
 

Der Naturpark in Zahlen: 
• Durchschnittlich fliessen die Mitglie-

derbeiträge der Gemeinden 9,4-fach 
in Form von Projekten und Investitio-
nen in die Region zurück. Eine Mit-
gliedschaft lohnt sich damit auch fi-
nanziell. 

• 7,19 % Rendite auf den Investitionen 
der Gemeinden 

• Wirtschaftliche Effekte von ca. CHF 
15 Mio. für die Gemeinden 

• Über 100 Projekte realisiert oder in 
Umsetzung 

• Die Kosten für Neunkirch belaufen 
sich jährlich auf CHF 10'680 (CHF 
4.00 pro Einwohnerin bzw. Einwoh-
ner und Jahr). 

Der von Neunkirch geleistete Mitgliederbei-
trag floss 5,2-fach in Form direkter Projek-
tinvestitionen in die Gemeinde zurück. In 
Neunkirch werden 52 Projekte umgesetzt 
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oder sind bereits abgeschlossen. Details 
sind abrufbar unter: 
→ www.rnpsh.ch/projektübersicht 
Förderung der regionalen Wertschöp-
fung: Tourismus 
 
Langsamverkehr-Erlebnisse 
Die Plattform bietet Routenvorschläge für 
Velo, Wandern, Skaten und Reiten. Dazu 
kommen Dorfrundgänge inklusive sechs 
Audioguides. 
 
Davon führen sechs Routen durch 
Neunkirch: 

- Erlebniskarte 
- Chläggi-Route 
- Wasserweg 
- Bohnerzweg 
- Klettgau Skate  
- Wanderreiten  
- Dorfrundgang inkl. Audio  

 
→ www.natourpark.ch 
 
Signaletik 
Die Signaletik basiert auf den Vorgaben 
des Bundesamtes für Umwelt zur einheitli-
chen Beschilderung in Naturpärken. 
 
In den Gemeinden informieren Tafeln über 
kulturelle und touristische Highlights. Sie 
sind auf die Erlebniskarte und die Website 
abgestimmt. 
 
In Neunkirch wurde die Signaletik für den 
Wasserweg im Jahr 2024 umgesetzt. 
 

 
Bild: zvg  

 
Wasserweg Neunkirch  
Der Wasserweg Neunkirch lädt zu einer 
Entdeckungsreise ein - vom historischen 
Städtli bis zu revitalisierten Bächen, Brun-
nen und alten Reservoirs. 
 
Auf zehn Informationstafeln erfahren Besu-
cherinnen und Besucher mehr über die Be-
deutung des Wassers für Mensch, Tier und 
Pflanze sowie über die prägende Rolle des 
Wassers für die Entwicklung Neunkirchs. 
 
Fachstelle Landschaft & Wein 
Die Fachstelle bündelt und professionali-
siert das ländliche Tourismusangebot im 
Klettgau/Randental. 
 
Die Fachstelle in Wilchingen betreut das 
Gruppengeschäft und unterstützt Vermark-
tung und Beratung. 
 
Die Zusammenarbeit erfolgt mit Schaff-
hauserland Tourismus. Die Finanzierung 
tragen der Naturpark, lokale Organisatio-
nen und Tourismuspartner. 
 
VeloWeinTour Klettgau - Chläggi-Route 
Die VeloWeinTour verbindet Velo-Event, 
Weinverkostung und Kulinarik in der Re-
gion Klettgau; die Rückfahrt ist kostenlos. 
 
Oberhof Neunkirch 
Der Regionale Naturpark Schaffhausen hat 
das Gesuch erarbeitet, mit dem der Ober-
hof die Finanzierung über Projekte zur regi-
onalen Entwicklung (PRE) sichern konnte. 
 
Das ambitionierte Programm kann ohne 
Unterstützung nicht umgesetzt werden. Die 
Stiftung Oberhof hat zusammen mit dem 
Regionalen Naturpark Schaffhausen beim 
Bundesamt für Landwirtschaft ein PRE-
Projekt sowie bei der Regional- und Stand-
ortförderung des Kantons Schaffhausen 
ein Gesuch eingereicht. 
 
Das Projekt soll mit diesen Stellen und wei-
teren Projektpartnern realisiert werden. 
 
Erhalt und Aufwertung von Natur und 
Landschaft: 
 
Amphibien schützen 
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In alten Bohnerzgruben wie im Stockerhau 
werden Lebensräume, zum Beispiel für die 
Gelbbauchunke, durch Laubentfernung, 
Strukturpflege und gezielte Förderung er-
halten. 
 
Weiher pflegen - Arten erhalten 
Am Winterihau Weiher in Neunkirch sorgen 
gezielte Pflegemassnahmen für offene 
Feuchtlebensräume und schützen speziali-
sierte Arten. 
 
Die Arbeiten werden jedes Jahr im Rahmen 
von Arbeitseinsätzen mit Schulklassen der 
Naturparkschule Neunkirch umgesetzt. 
 
Obstsortenvielfalt fördern 
Mit der Pflanzung alter Hochstammsorten 
entstehen neue Obstgärten - wertvoll für 
Bestäuber, Artenvielfalt und Landschafts-
bild. 
 
Stark vergünstigte Hochstamm-Obst-
bäume werden an Landwirtinnen, Land-
wirte und Privatpersonen abgegeben. 
 
Sensibilisierung für Bildung und Kul-
tur: 
 
«Unser Kulturerbe» - Baukultur im Na-
turpark 
Jede Naturpark-Gemeinde verfügt über 
wertvolle, schützenswerte Baukultur. Die 
reich bebilderten und gut lesbaren Baukul-
tur-Broschüren verknüpfen historisches 
Wissen und Erzählungen über ehemalige 
Ortsbewohnerinnen und Ortsbewohner mit 
prägenden Gebäuden. 
 
Die Broschüren wurden in Zusammenar-
beit mit der Denkmalpflege und dem Hei-
matschutz erstellt und sind kostenlos zum 
Download im PDF-Format verfügbar unter 
www.rnpsh.ch/baukultur. 
 
Museen Schaffhausen 
Der Regionale Naturpark unterstützt Orts-
museen seit 2020 auf vielfältige Art und 
Weise: 
 

- bei der Konzeption neuer Ausstel-
lungen; 

- mit Beratungsangeboten und Kom-
munikation; 

- mit der Organisation des Tags der 
Museen. 

 
Naturparkschule Neunkirch 
Das Zertifikat «Naturparkschulen» zeichnet 
ausgewählte Schulen im Parkperimeter 
aus, die sich verstärkt mit der Region des 
Naturparks befassen und Unterrichtsthe-
men lokal verorten. 
 
Zusammen mit der PHSH entwickelt der 
RNPSH Inhalte, die sich gut in den Schul-
alltag integrieren lassen. 
 
Seit 2016 ist die Schule Neunkirch als Na-
turparkschule zertifiziert.  
 

 
Bild: zvg  
 
Projekte Naturparkschule Neunkirch 
Im Schuljahr 2020/21 verbrachten die Klas-
sen der ersten bis sechsten Stufe einen 
ganzen Projekttag im Wald. 
 
Die 2. Sekundarstufe befasste sich mit dem 
Thema Bioindikation; das Kollegium bildete 
sich bei einer Exkursion zur Wasserversor-
gung und zu Bohnerzgruben weiter. 
 
Die Pflegearbeiten am Winterihau Weiher 
werden jährlich im Rahmen von Arbeitsein-
sätzen mit Schulklassen der Naturpark-
schule Neunkirch umgesetzt. 
 
Tage der offenen Künstlerateliers  
Alle zwei Jahre werden die Tage der offe-
nen Künstlerateliers durchgeführt.  
 
Lokale Kunstschaffende laden in ihre Ateli-
ers ein. Der Naturpark wird dadurch zu ei-
ner grossen Galerie; er bewirbt und organi-
siert die Veranstaltung. 
 
In Neunkirch wurden unter anderem Werke 
von Silvia Todesco ausgestellt.  
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Stieghütte Neunkirch  
Die sanierte Stieghütte bei Neunkirch dient 
als Ort für Umweltbildungsangebote und 
als Ausgangspunkt für Exkursionen zu 
Wildkräutern, Spechten, Insekten und Neo-
phyten - begleitet unter anderem von Urs 
Weibel, Michael Gütz und Andi Roost. 
 
Sie schafft Lernräume für die Bevölkerung 
im Sinne der Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung. 
 
Erstellung des erforderlichen Bildungskon-
zepts, Kommunikation der Angebote nach 
aussen. 
 
Ziit zum Zuelose 
Der Naturpark erarbeitet zusammen mit 
Reto Friedmann neun Stationen, an denen 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ihre Erinne-
rungen erzählen und Einblicke in das 
frühere Leben in Neunkirch ermöglichen. 
 
Mit dem Projekt «Ziit zum Zuelose» sam-
melt der Naturpark diese Geschichten nach 
der Methode «Oral History». 
Die Audios sind vor Ort per QR-Code auf 
dem Smartphone, online oder mit Leihgerä-
ten verfügbar. 
 
Jede Station ist mit einer Infotafel gekenn-
zeichnet. 
 
 
 
 
 
 

Bildungskalender 
Jährlich über 130 Exkursionen, Führungen, 
Kurse und Veranstaltungen zu Natur, Kul-
tur und Geschichte der Region.  
36'000 Kalender werden jährlich im Feb-
ruar an Haushalte im Naturpark verteilt; zu-
sätzlich ist der Kalender online als PDF ver-
fügbar. 
Der Kalender macht Angebote von lokalen 
Organisationen und Exkursionsleitenden 
sichtbar und lädt ein, den Naturpark aktiv 
zu entdecken. 
 
Potenzial für die zweite Betriebsphase: 

- Weiterhin Wertschöpfung für Land-
wirtschaft, Tourismus und Ge-
werbe 

- Schaffung und Stärkung regionaler 
Wertschöpfungsketten 

- Förderung von Natur und Kultur-
landschaft 

- Ermöglicher und Plattform für inno-
vative Akteure 

- Strukturentwicklung für ländliche 
Gebiete  

- Zusätzliche finanzielle Mittel für die 
Region  

 
Gesuchsunterlagen und Voraussetzun-
gen: 

- Die Gesuchsunterlagen bestehen 
aus Parkvertrag und Management-
plan. 

- Für einen Beitritt ab 2028 muss die 
Gemeindeversammlung bis Ende 
2026 dem Parkvertrag zustimmen. 

 

Wie geht es weiter?  

 
Bild: zvg 
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Digitale Aktenauflage:  
 
Managementplan und Parkvertrag 
 

 
Bericht und Antrag Verein "Regionaler  
Naturpark Schaffhausen" zum Parkvertrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterlagen zu diesem Geschäft sind auf der Gemeindeverwaltung zu den üblichen  
Öffnungszeiten einsehbar. 
 
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: 
 
naturpark-schaffhausen.ch 

Bild: zvg  
 
 
 

Antrag 
 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung folgenden Antrag: 
 

 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Parkvertrag und damit den Start des Re-
gionalen Naturparks Schaffhausen in die zweite Betriebsphase 2028 - 2037. Damit 
wird der jährliche Mitgliederbeitrag an den Verein «Regionaler Naturpark Schaffhau-
sen» während der Betriebsphase 2028 - 2037 sichergestellt. 
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2. Beitritt zum Abfallverband «Recycling und Entsor-
gung Schaffhausen und Umgebung - RESU» 

 
Beitritt zum Abfallverband 
«Recycling und Entsorgung Schaffhausen und Umgebung - RESU» 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen 
Sehr geehrte Stimmbürger 
 
Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung die Vorlage betreffend den Beitritt 
zum neuen Abfallverband «Recycling und Entsorgung Schaffhausen und Umgebung - 
RESU». 
 

 
Bild: zvg  
 
Zusammenfassung 
 
Mit dieser Vorlage wird der Beitritt der Ge-
meinde zum neuen Abfallverband «Recyc-
ling und Entsorgung Schaffhausen und 
Umgebung - RESU» beantragt. 
Ziel ist eine eigenständige, klarere und ef-
fizientere Organisation der regionalen Ab-
fallentsorgung. 
Der neue Verband stärkt die Zusammenar-
beit, klärt Zuständigkeiten und vereinfacht 

Entscheidwege. Neu beitretende Gemein-
den erhalten ein Mitspracherecht. Der Ver-
band ist finanziell solide aufgestellt; für den 
Beitritt ist kein Einkauf vorgesehen. Der Be-
triebsstart ist auf den 1. Januar 2027 ge-
plant. 
Mit dem Beitritt zu RESU entscheidet die 
Gemeinde über eine langfristige und 
zweckmässige Lösung für die Abfallentsor-
gung. 
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Ausgangslage 
 
Der Kläranlageverband als Vorgänger des 
Abfallverbandes «Recycling und Entsor-
gung Schaffhausen und Umgebung - 
RESU»  
Unter der Bezeichnung «Kläranlagever-
band Schaffhausen - Neuhausen am 
Rheinfall - Feuerthalen - Flurlingen» be-
steht heute ein kantonsübergreifender Ver-
band mit Sitz in Schaffhausen. Er ist für die 
Reinigung der Abwässer sowie für die Be-
handlung und Entsorgung des Siedlungs-
abfalls der angeschlossenen Gemeinden 
zuständig. Dafür betreibt der Verband ver-
schiedene Anlagen, die heute unter einem 
gemeinsamen Dach geführt werden. 
 
In der Abwasserreinigungsanlage (ARA) 
Röti in Neuhausen am Rheinfall wird das 
Abwasser der angeschlossenen Gemein-
den so gereinigt, dass es unter Einhaltung 
der Gewässerschutzbestimmungen in den 
Rhein abgeleitet werden kann. 
 
Die KBA Hard in Beringen ist das Annah-
mezentrum für die Kehrichtsammeldienste 
der Verbands- und Vertragsgemeinden. Zu 
Letzteren gehört auch die Gemeinde 
Neunkirch. Grünabfall und Wertstoffe aus 
den Gemeinden werden ebenso in der KBA 
Hard gelagert und umgeschlagen. Dane-
ben liefern auch Gewerbe- und Industriebe-
triebe sowie Privatpersonen brennbare Ab-
fälle, Grünabfälle, Recyclingstoffe und Son-
derabfälle in die KBA Hard.  
 
Schliesslich betreibt und bewirtschaftet der 
Kläranlageverband die Deponie Pflumm in 
Gächlingen.  
Aus diesem Gefäss soll der neue Abfallver-
band «Recycling und Entsorgung Schaff-
hausen und Umgebung - RESU» entste-
hen. Mit dieser Vorlage wird der Beitritt zu 
diesem Verband beantragt. 
 
Geltende Rechtsgrundlagen des heutigen 
Kläranlageverbandes 
Die wichtigsten Rechtsgrundlagen für die 
Organisation und das Funktionieren des 
Kläranlageverbandes sind: 
 

• Vertrag zwischen den Regierungen 
der Kantone Schaffhausen und Zü-
rich über den Bau und Betrieb einer 
gemeinsamen Kläranlage sowie ei-
ner Kehricht- und Klärschlammbe-
seitigungsanlage durch die Einwoh-
nergemeinden Schaffhausen und 
Neuhausen am Rheinfall und die po-
litischen Gemeinden Feuerthalen 
und Flurlingen vom 31. Mai 1957 
(SHR 814.220)  

• Vereinbarung zwischen den Einwoh-
nergemeinden Schaffhausen und 
Neuhausen am Rheinfall und den 
politischen Gemeinden Feuerthalen 
und Flurlingen über die Bildung ei-
nes Gemeindeverbandes für die ge-
meinsame Abwasser- und Kehricht-
beseitigung (Verbandsordnung KAV; 
RSS 730.1). 
 

Daneben gelten für die Verbandsgeschäfte 
die Vorschriften des Kantons Schaffhau-
sen. Von Bedeutung sind insbesondere 
das Finanzhaushaltsgesetz (FHG; SHR 
611.100), das Gemeindegesetz (GG; SHR 
120.100) und das kantonale Personalge-
setz (PersG; SHR 180.100). 
 
Aktuelle Organisation des Kläranlagever-
bandes 
Die Verbandsordnung sieht als Organe des 
Kläranlageverbandes die Verwaltungskom-
mission, den Bau- und Betriebsausschuss 
sowie die Rechnungsprüfungskommission 
vor: 
 
• Die Verwaltungskommission besteht 

aus 12 Mitgliedern. Jede der vier 
Verbandsgemeinden entsendet drei 
Vertreterinnen oder Vertreter. Die 
Standortgemeinden Beringen (KBA 
Hard) und Gächlingen (Deponie 
Pflumm), die kantonale Umweltbe-
hörde (IKL) und das Verbandssekre-
tariat nehmen mit beratender 
Stimme bzw. Antragsrecht teil. Die 
Verwaltungskommission nimmt 
heute sowohl strategische als auch 
operative Aufgaben wahr. Diese Ver-
mischung von politischer und be-
trieblicher Ebene erschwert die Füh-
rung und soll mit RESU behoben 
werden. 
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• Der Bau- und Betriebsausschuss be-

steht aus drei Mitgliedern und wird 
von der Verwaltungskommission für 
die Amtsdauer gewählt. Im Rahmen 
des gescheiterten Erneuerungspro-
jekts der KBA Hard wurde er aufge-
hoben und seither nicht wiederbe-
setzt. 

 
• Die Rechnungsprüfungskommission 

setzt sich aus fünf Mitgliedern zu-
sammen, wobei die Geschäftsprü-
fungskommission der Stadt Schaff-
hausen zwei Mitglieder (darunter 
den Vorsitz) und die Rechnungsprü-
fungskommissionen der übrigen Ver-
bandsgemeinden je ein Mitglied stel-
len. 

 
Die Bereiche Abwasser und Abfall waren 
nicht von Anfang an im selben Verband vor-
gesehen. Das heutige Modell ist historisch 
gewachsen und schweizweit selten. Die 
angeschlossenen Gemeinden unterschei-
den sich im Abwasser- und im Abfallbe-
reich; auch die strategischen, betrieblichen 
und wirtschaftlichen Fragestellungen sind 
verschieden. Deshalb ist es sachgerecht, 
Abwasser und Abfall künftig in separaten 
Verbänden zu organisieren. 
Vor diesem Hintergrund hat die Verwal-
tungskommission des Kläranlageverban-
des die Organisation grundlegend überar-
beitet und den neuen Abfallverband RESU 
vorbereitet. Interessierte Gemeinden im 
mittleren Kantonsteil erhalten die Möglich-
keit, als Vollmitglieder beizutreten und die 
Entwicklung des Verbandes mitzugestal-
ten. 
 
Ziele des neuen Abfallverbandes RESU 
Der neue Abfallverband «Recycling und 
Entsorgung Schaffhausen und Umgebung - 
RESU» bringt gegenüber heute mehrere 
Verbesserungen. Die wichtigsten Ziele 
sind: 
 
Verschlankung der Verbandsorganisation 
Der heutige Kläranlageverband ist schwer-
fällig, weil er Abwasserbehandlung und Ab-
fallentsorgung in einer Organisation ver-
eint. Künftig sollen separate Verbände für 

die beiden Aufgabenbereiche geschaffen 
werden. 
Die Entscheidwege sollen so ausgestaltet 
sein, dass Geschäfte je nach betrieblicher, 
finanzieller und politischer Tragweite rasch 
und auf der richtigen Ebene entschieden 
werden können. 
 
Klare Abgrenzung von Zuständigkeiten 
und Aufgaben 
Im Vordergrund steht die Entkoppelung der 
politischen und der fachlich-betrieblichen 
Ebene. Eine klare Kompetenzordnung und 
eindeutige Zuständigkeiten sind Vorausset-
zung für eine effiziente Verbandsführung. 
 
Stärkung des Verbandes 
Entscheide sollen grundsätzlich innerhalb 
des Verbandes gefällt werden. Ausnahmen 
bleiben dem Referendum, wesentlichen Fi-
nanzbeschlüssen und Änderungen der 
Verbandsordnung vorbehalten. Höhere Fi-
nanzkompetenzen der Verbandsorgane 
stärken die Handlungsfähigkeit. 
 
Integration der Vertragsgemeinden 
Heute bestehen neben den vier Verbands-
gemeinden zahlreiche Vertragsgemeinden. 
Diese nutzen Leistungen des Verbandes, 
verfügen aber über keine Mitwirkungs-
rechte. Dazu gehört auch die Entsorgung 
von Siedlungsabfall über die KBA Hard. 
Die Integration der Vertragsgemeinden als 
vollwertige Mitglieder bringt Mitsprache-
rechte, stärkt den Verband und verbessert 
die Planungs- und Betriebssicherheit lang-
fristig. 
Unter der Voraussetzung, dass alle Ge-
meinden mit erklärtem Interesse dem 
neuen Abfallverband beitreten, setzt sich 
der Verband voraussichtlich wie folgt zu-
sammen: 
 

- Schaffhausen (bisher) 
- Neuhausen am Rheinfall (bisher) 
- Feuerthalen (bisher) 
- Flurlingen (bisher) 
- Bargen (neu) 
- Beggingen (neu) 
- Beringen (neu) 
- Dörflingen (neu) 
- Gächlingen (neu) 
- Hallau (neu) 
- Lohn (neu) 
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fallentsorgung in einer Organisation ver-
eint. Künftig sollen separate Verbände für 

die beiden Aufgabenbereiche geschaffen 
werden. 
Die Entscheidwege sollen so ausgestaltet 
sein, dass Geschäfte je nach betrieblicher, 
finanzieller und politischer Tragweite rasch 
und auf der richtigen Ebene entschieden 
werden können. 
 
Klare Abgrenzung von Zuständigkeiten 
und Aufgaben 
Im Vordergrund steht die Entkoppelung der 
politischen und der fachlich-betrieblichen 
Ebene. Eine klare Kompetenzordnung und 
eindeutige Zuständigkeiten sind Vorausset-
zung für eine effiziente Verbandsführung. 
 
Stärkung des Verbandes 
Entscheide sollen grundsätzlich innerhalb 
des Verbandes gefällt werden. Ausnahmen 
bleiben dem Referendum, wesentlichen Fi-
nanzbeschlüssen und Änderungen der 
Verbandsordnung vorbehalten. Höhere Fi-
nanzkompetenzen der Verbandsorgane 
stärken die Handlungsfähigkeit. 
 
Integration der Vertragsgemeinden 
Heute bestehen neben den vier Verbands-
gemeinden zahlreiche Vertragsgemeinden. 
Diese nutzen Leistungen des Verbandes, 
verfügen aber über keine Mitwirkungs-
rechte. Dazu gehört auch die Entsorgung 
von Siedlungsabfall über die KBA Hard. 
Die Integration der Vertragsgemeinden als 
vollwertige Mitglieder bringt Mitsprache-
rechte, stärkt den Verband und verbessert 
die Planungs- und Betriebssicherheit lang-
fristig. 
Unter der Voraussetzung, dass alle Ge-
meinden mit erklärtem Interesse dem 
neuen Abfallverband beitreten, setzt sich 
der Verband voraussichtlich wie folgt zu-
sammen: 
 

- Schaffhausen (bisher) 
- Neuhausen am Rheinfall (bisher) 
- Feuerthalen (bisher) 
- Flurlingen (bisher) 
- Bargen (neu) 
- Beggingen (neu) 
- Beringen (neu) 
- Dörflingen (neu) 
- Gächlingen (neu) 
- Hallau (neu) 
- Lohn (neu) 

  
 

- Löhningen (neu) 
- Merishausen (neu) 
- Neunkirch (neu) 
- Schleitheim (neu) 
- Siblingen (neu) 
- Stetten (neu) 
- Thayngen (neu) 
- Trasadingen (neu) 
- Wilchingen (neu) 

 
Was bisher geschah 
Zur Umsetzung der Ziele setzte die Verwal-
tungskommission des Kläranlageverban-
des ein Projektteam unter Leitung des Ver-
bandssekretariats ein. Ein Lenkungsaus-
schuss mit je einer Vertretung der vier Ver-
bandsgemeinden führte das Projekt strate-
gisch. Das Projektteam bezog potenzielle 
neue Mitgliedgemeinden ein und liess die 
Grundlagen bei den kantonalen Instanzen 
prüfen. 
 
Arbeitsgruppe 
Im Februar 2024 wurden die Gemeinden im 
mittleren Kantonsteil zu einem Workshop 
eingeladen. Dabei wurden die Reorganisa-
tion und das mögliche Leistungsangebot 
vorgestellt. Die Rückmeldungen der Ge-
meinden waren grundsätzlich positiv. 
 
Anschliessend wurde eine Arbeitsgruppe 
mit Vertretungen aus Gemeinden, dem IKL 
und dem Kläranlageverband eingesetzt. In 
drei Sitzungen wurden Leistungen und Or-
ganisation des neuen Verbandes diskutiert. 
Aufgrund der unterschiedlichen Bedürf-
nisse wurde beschlossen, den Dienstleis-
tungskatalog modular aufzubauen. 
 
Die Arbeitsgruppe diskutierte zudem die 
Grundzüge der neuen Organisation und 
überarbeitete den Entwurf der Verbands-
ordnung. 
 
Die Ergebnisse wurden allen Gemeinden 
im mittleren Kantonsteil zur Vernehmlas-
sung unterbreitet. Nach Abschluss fand im 
Juni 2025 eine letzte Sitzung mit den Ge-
meinden statt. Dabei zeigte sich, dass 95 % 
der Gemeinden in einer Absichtserklärung 
bereit waren, künftig als vollwertige Mitglie-
der mitzuwirken. Die Verbandsordnung 
wurde anschliessend inhaltlich und redakti-
onell final überarbeitet. 

Vorprüfung bei den zuständigen Aufsichts-
behörden der beteiligten Kantone 
Parallel zum Vernehmlassungsverfahren 
wurde der Entwurf der Verbandsordnung 
für RESU den zuständigen Stellen der Kan-
tone Schaffhausen und Zürich zur Vorprü-
fung unterbreitet. 
Die Vorprüfung ergab, dass der Reorgani-
sation des Kläranlageverbandes und der 
Trennung in einen Abfall- und einen Ab-
wasserverband nichts Grundsätzliches ent-
gegensteht. Die Entwürfe stehen nach Ein-
schätzung der kantonalen Stellen mit dem 
übergeordneten Recht in Einklang. Der be-
stehende Staatsvertrag muss an die neue 
Organisation angepasst werden; dies kann 
parallel zum politischen Prozess erfolgen. 
Die inhaltlichen Rückmeldungen der Kan-
tone wurden berücksichtigt. 
 
Organisation des neuen Verbandes 
Durch die Trennung von Abwasser und Ab-
fall erhält RESU eine eigene, auf den Ab-
fallbereich zugeschnittene Verbandsord-
nung. Diese wurde in enger Zusammenar-
beit mit den betroffenen Gemeinden ausge-
arbeitet. Nachfolgend werden die wichtigs-
ten Inhalte zusammengefasst. 
 
Die Verbandsordnung im Einzelnen  
Der heutige Kläranlageverband, der Abfall 
und Abwasser vereint, soll für den Bereich 
Abfall totalrevidiert und auf die Entsorgung 
von Siedlungsabfall ausgerichtet werden. 
Die neue Verbandsordnung baut auf der 
heutigen Verbandsordnung KAV auf. 
 
Zusammenschluss und Verbandszweck 
Die Namensgebung, der Verbandssitz so-
wie die Übersicht der Verbandsmitglieder 
werden in Art. 1 bzw. in Anhang 1 geregelt. 
 
Der Verbandszweck in Art. 2 ist bewusst of-
fen formuliert, damit der Verband auf Ent-
wicklungen im Bereich der Abfallentsor-
gung reagieren kann. Die konkreten 
Dienstleistungen und Massnahmen werden 
in untergeordneten Reglementen festge-
legt. 
 
Die Verbandsordnung hält die Möglichkeit 
offen, auch künftig mit Vertragsgemeinden 
zusammenzuarbeiten (Art. 3 Abs. 1). Ziel 
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bleibt jedoch, die bisherigen Vertragsge-
meinden soweit möglich als vollwertige Mit-
glieder zu integrieren. Die Bedingungen für 
Vertragsgemeinden werden in Reglemen-
ten der Delegiertenversammlung festge-
legt. 
 
Organisation 
Neben den allgemeinen Bestimmungen 
werden in diesem Abschnitt insbesondere 
die verschiedenen Verbandsorgane aufge-
führt und deren jeweilige Zuständigkeiten 
und Kompetenzen definiert.  
Wie bisher ist das Personal des Verbandes 
dem Personal der Stadt Schaffhausen 
gleichgestellt und untersteht dem kantona-
len Personalgesetz. Damit bleiben die öf-
fentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse und 
Anstellungsbedingungen gesichert. 
 
Die Befugnisse der Verbandsmitglieder 
sind in Art. 7 geregelt. Die Gemeinden be-
stimmen ihre Vertretungen in der Delegier-
tenversammlung und entscheiden über 
Ausgaben, welche die Finanzkompetenzen 
der übrigen Organe übersteigen oder dem 
Referendum unterstehen. Wesentliche Än-
derungen der Verbandsordnung müssen 
von den Mitgliedsgemeinden genehmigt 
werden. 
 
Oberstes strategisches Organ ist die Dele-
giertenversammlung (DV). Die Stimmkraft 
richtet sich nach der Einwohnerzahl, wobei 
kleinere Gemeinden überproportional ver-
treten sind. Dadurch können Schaffhausen 
und Neuhausen am Rheinfall die übrigen 
Gemeinden nicht allein überstimmen. Die 
DV genehmigt Budget, Finanzplan und Be-
triebsrechnung, wählt Betriebskommission 
und Revisionsstelle, entscheidet über neue 
Ausgaben über CHF 200'000 und erlässt 
Reglemente. 
 
Operatives Organ ist die Betriebskommis-
sion zusammen mit der Betriebsleitung. Die 
Betriebskommission ist als Fachgremium 
ausgestaltet und soll technische, betriebli-
che, ökologische, juristische und finanzielle 
Expertise vereinen. Sie vollzieht die Be-
schlüsse der DV, schliesst Verträge ab, 
vergibt Aufträge und kann neue Ausgaben 
bis CHF 200'000 in eigener Kompetenz be-
schliessen. Die Finanzkompetenzen sind in 

Anhang 2 der Verbandsordnung darge-
stellt. 
 
In Zukunft soll auf eine verbandseigene 
Rechnungsprüfungskommission verzichtet 
werden. Stattdessen ist eine Revisions-
stelle zu bestellen, welche die gesetzlichen 
Prüfungsaufgaben wahrnimmt (Art. 19/20).  
 
Verbandsanlagen 
Bau (Art. 21) und Betrieb (Art. 22) der An-
lagen erfolgen auf Grundlage genehmigter 
Projekte und nach ökologischen Grundsät-
zen. Zum Abfallbereich gehören derzeit die 
Kehrichtbehandlungsanlage Hard in Berin-
gen und die Deponie Pflumm in Gächlin-
gen. 
 
Finanzierung und Finanzhaushalt 
Haupteinnahmequelle des Abfallverbandes 
sind die Gebühren für die Entsorgung von 
Siedlungsabfall (inkl. Deponie). Daneben fi-
nanziert er sich durch Erträge aus dem Ver-
kauf von Energie oder der Vermarktung 
bzw. Verwertung von Wertstoffen (Art. 24). 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 
Wie der heutige Kläranlageverband soll 
auch RESU dem Recht des Kantons 
Schaffhausen unterstehen (Art. 25). Dies 
ist sachgerecht, weil die überwiegende 
Mehrheit der künftigen Mitglieder und die 
Verbandsanlagen im Kanton Schaffhausen 
liegen. Die Oberaufsicht liegt bei den 
Schaffhauser Behörden (Art. 27); der 
Rechtsschutz ist in Art. 28 bis 31 geregelt. 
 
Revisionen, Ein- und Austritt aus dem Ver-
band, Schlussbestimmungen 
Grundlegende Änderungen der Verbands-
ordnung brauchen die Zustimmung sämtli-
cher Verbandsmitglieder (Art. 32). Über die 
Aufnahme neuer Gemeinden entscheidet 
die Delegiertenversammlung (Art. 33). Aus-
tritte sind möglich, dürfen den Verband 
aber nicht benachteiligen und können Ent-
schädigungspflichten auslösen (Art. 34). 
Eine Auflösung ist nur aus wichtigen Grün-
den und mit qualifiziertem Mehr möglich 
(Art. 35). 
 
Exkurs: Organisations- und Betriebsregle-
ment 
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Die Verbandsordnung hält den Zweck be-
wusst offen, damit RESU flexibel auf Ent-
wicklungen reagieren kann. Die konkreten 
Leistungen, Angebote und das Verhältnis 
zwischen Verband und Gemeinden werden 
deshalb in einem Organisations- oder Be-
triebsreglement detailliert geregelt. 
Das Reglement regelt insbesondere Leis-
tungen, betriebliche Abläufe, Anlieferung 
der Abfallfraktionen, Mengenerfassung, 
Qualitätskontrolle, Öffentlichkeitsarbeit, 
Vollzug und Gebühren. 
Das Reglement wird von der Delegierten-
versammlung verabschiedet. 
 
 
 
 
Die Organisationsstruktur bzw. die Organe 
des neuen Abfallverbandes «RESU» erge-
ben sich aus der nachfolgenden Grafik. Es 
handelt sich dabei um eine schematische 

Darstellung der Organisation innerhalb des 
Verbandes.  
 
Organigramm 
 

 
Abb. 1: Darstellung der neuen Verbandsstruktur 

 
 
 
Oberstes Organ ist die DV. Sie stellt das 
Verbandspräsidium, wählt die Mitglieder 
der Betriebskommission (mindestens drei) 
und bestimmt deren Präsidium. Die Be-
triebskommission wählt die Betriebsleitung, 
der die betriebliche Verantwortung über die 
Anlagen und die personelle Führung oblie-
gen. Die Revisionsstelle ist unabhängig, 
wird aber ebenfalls von der DV bestimmt. 
 
Zuständigkeiten 
Die Zuständigkeit für die Genehmigung des 
Beitritts richtet sich nach dem kantonalen 
Gemeindegesetz und der jeweiligen Ge-
meindeordnung. Weil RESU kantonsüber-
greifend ist und weitere Gemeinden beitre-
ten sollen, sind Beschlüsse auf Verbands-, 
Gemeinde- und Kantonsebene erforderlich. 
Die Verfahren müssen deshalb zeitlich und 
inhaltlich koordiniert werden. 
 
Rechtliche Abwicklung 
Notwendige Beschlüsse auf Verbands-
ebene 
Die Verwaltungskommission des Kläranla-
geverbandes hat der vorgesehenen Total-
revision der Verbandsordnung KAV zuge-
stimmt und den Entwurf der Verbandsord-

nung RESU zuhanden der Gemeinden ver-
abschiedet. Gemäss Art. 36 Verbandsord-
nung KAV muss jede Änderung durch die 
Verbandsgemeinden ratifiziert werden. Der 
Beschluss erfolgte am 24. November 2025. 
 
Notwendiger Beschluss auf Gemeinde-
ebene 
Die bisherigen Verbandsgemeinden müs-
sen der Totalrevision der Verbandsordnung 
KAV bzw. der Anpassung zur Verbands-
ordnung RESU zustimmen. Zuständig ist je 
nach Gemeindeordnung die Gemeindever-
sammlung oder der Einwohnerrat; solche 
Beschlüsse können dem fakultativen Refe-
rendum unterstehen. 
Die übrigen Gemeinden treten RESU durch 
Genehmigung der Verbandsordnung bei. 
Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Ge-
meindegesetz und den jeweiligen Gemein-
deordnungen. 
 
Notwendige Beschlüsse auf Kantonsebene 
Zusammenschlüsse zu einem Zweckver-
band sowie Änderungen bestehender Ver-
bandsordnungen bedürfen der Genehmi-
gung durch den Regierungsrat. Da RESU 
kantonsübergreifend organisiert ist, sind 
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die Genehmigungen der beteiligten Kan-
tone einzuholen. 
Für die Zusammenarbeit über die Kantons-
grenze hinaus braucht es zudem eine 
staatsvertragliche Grundlage zwischen 
Schaffhausen und Zürich. Der bestehende 
Staatsvertrag ist auf die neue Organisation 
noch nicht zugeschnitten und wird parallel 
zum politischen Prozess angepasst. 
 
Finanzielle Abwicklung 
Neben den rechtlichen Schritten sind finan-
zielle Fragen zu klären, insbesondere die 
Übernahme von Vermögen, Rückstellun-
gen und künftigen Erträgen des Abfallbe-
reichs. 
 
 

Beitritt zum Abfallverband «RESU» 
Für neu eintretende Gemeinden bestehen 
keine finanziellen Eintrittshürden; auf einen 
Einkauf wird bewusst verzichtet. Sie partizi-
pieren über den Entsorgungspreis sowie 
über das Deponie- und Wertstoffgeschäft 
am weiteren Erfolg des Verbandes. 
 
Bar- und Sacheinlagen des neuen Verban-
des 
Der neue Abfallverband soll seinen Betrieb 
am 1. Januar 2027 aufnehmen. Aus den 
heutigen Kennzahlen, dem Eigenkapital 
und der prognostizierten Ertragslage ergibt 
sich folgende Anfangsbilanz: 
 
 
 

Planbilanz per 1. Januar 2027 RESU 
Position Betrag (in Mio. Franken; gerundet) 
Finanzvermögen 11.1 
Verwaltungsvermögen 9.6 
Total Aktiven 20.7 
Fremdkapital (hauptsächlich Rück-
stellungen) 18.9 

Eigenkapital 1.8 
Total Passiven 20.7 

Tab. 1: prognostizierte Bilanz zum Startzeitpunkt des Abfallverbandes RESU 
 
Der neue Verband wird per 1. Januar 2027 
voraussichtlich über Vermögenswerte von 
knapp CHF 21 Mio. verfügen; das Eigenka-
pital beträgt rund CHF 1.8 Mio. 
Die Abfallentsorgung ist ein Mengenge-
schäft. Die Erträge hängen von den gelie-

ferten Tonnagen der Gemeinden, der De-
poniemenge und weiteren Faktoren wie 
Vergütungen für Wertstoffe ab. Der Finanz-
plan zeigt die erwartete Entwicklung der 
ersten Betriebsjahre. 
 
 

 
Abb. 3: Finanzplan des Abfallverbandes RESU für die ersten vier Betriebsjahre 
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Der Verband RESU ist nach den vorliegen-
den Zahlen ausreichend dotiert und verfügt 
über die nötigen Mittel, um seine Verpflich-
tungen zu erfüllen. Für Rekultivierung und 
Deponienachsorge wurden Rückstellungen 
von insgesamt CHF 17.4 Mio. gebildet. 
 
Zudem bestehen freie Eigenkapitalreser-
ven, mit denen unvorhergesehene Entwick-
lungen abgefedert werden können. 
 

Umsetzung und Zeitplan 
Nachdem der bisherige Verband die not-
wendigen Beschlüsse gefällt hat, entschei-
den nun die einzelnen Gemeinden über 
den Beitritt bzw. die Änderung der Ver-
bandsordnung. Danach müssen die betei-
ligten Kantone die neue Organisation for-
mell genehmigen. 
 
 

 
Der Zeitplan sieht im Detail wie folgt aus: 

 
 

 
Abb. 3: Zeitplan für die notwendigen Beschlüsse auf jeder Staatsebene 
 
Nach heutigem Zeitplan soll der neue Ver-
band am 1. Januar 2027 den Betrieb auf-
nehmen. Ab diesem Zeitpunkt gelten alle 

Gemeinden, die der Vorlage zugestimmt 
haben, als Verbandsmitglieder mit sämtli-
chen Rechten und Pflichten. 

 
 
Würdigung 
Ein Beitritt bietet der Gemeinde wesentli-
che rechtliche, finanzielle und organisatori-
sche Vorteile: 
Mitsprache: Neunkirch erhält Sitz und 
Stimme in der Delegiertenversammlung 
und kann die Strategie aktiv mitbestimmen. 
Wirtschaftlichkeit: Das Abfallgeschäft ist 
ein Mengengeschäft. Im Verbund können 
Leistungen voraussichtlich günstiger und 
verlässlicher erbracht werden als in einem 
Alleingang. 
Fachliche Aufgabenerfüllung: Die Ge-
meinde kann auf Fachwissen und die be-
stehende Infrastruktur, insbesondere die 
KBA Hard, zugreifen. 

 
 
Strategische Absicherung: Der frühzeitige 
Beitritt sichert Mitsprache und Planungssi-
cherheit, bevor allenfalls hoheitliche Vorga-
ben greifen. 
 
Fazit 
Die Reorganisation bietet die Chance, 
ohne Einkaufsgebühr Mitglied in einem 
stabilen regionalen Verband zu werden. 
Der Gemeinderat empfiehlt den Beitritt, um 
die Entsorgungsaufgaben effizient, verläss-
lich und mit eigener Mitsprache sicherzu-
stellen.
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Digitale Aktenauflage:  
 
Verbandsordnung «Recycling und Entsorgung Schaffhausen und Umgebung - RESU» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Antrag 
 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung folgenden Antrag: 
 
 
1. Die Gemeindeversammlung genehmigt den Entwurf der Verbandsordnung und 

stimmt dem Beitritt der Gemeinde Neunkirch zum Verband «Recycling und Entsor-
gung Schaffhausen und Umgebung - RESU» zu. 

 
2. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bisherigen vier 

Verbandsgemeinden Schaffhausen, Neuhausen am Rheinfall, Feuerthalen und 
Flurlingen zur Reorganisation des Kläranlageverbandes und bedingt das rechts-
kräftige Zustandekommen des Verbandes «Recycling und Entsorgung Schaffhau-
sen und Umgebung - RESU». 

 
3. Der Beschluss bedarf gemäss Art. 105 Abs. 3 Gemeindegesetz der Genehmigung 

durch den Regierungsrat. 
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3. Pausenspielplatz Schulhaus Randenblick 
 
 
Pausenspielplatz Schulhaus Randenblick 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen 
Sehr geehrte Stimmbürger 
 
Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung die Vorlage betreffend dem Pau-
senspielplatz Schulhaus Randenblick. 
 

 
 
Ausgangslage 
Nach der Erstellung des neuen GOSU-
Schulgebäudes samt Umgebung benötigt 
die Primarschule Randenblick für ihre zwölf 
Primarschulklassen einen neuen Pausen-
spielplatz. Im Mittelpunkt stehen Bewe-
gungsräume, naturnahe Elemente und 
Spielräume für Körper und Fantasie: «Be-
wegung - Entdecken - Gestalten». 
 
1. Pädagogische Zielsetzung 
Der Spielplatz wird auf die Altersstufen der 
Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Die 
getrennten Pausenplätze der GOSU (Ge-
meinsame Oberstufe Unterchläggi) und der 
Primarschule Randenblick ergeben sich 
aus der Schulorganisation. 
Naturnahe Elemente sind für die Primar-
stufe pädagogisch wertvoll. Da Unterricht 

im Freien nicht immer in der freien Natur 
stattfinden kann, soll der schulische Aus-
senbereich entsprechende Lern- und Er-
fahrungsräume bieten. Naturnahe Schul-
aussenräume fördern Kreativität, Interak-
tion und vielfältige Tätigkeiten stärker als 
stark strukturierte Spielelemente (Derecik, 
2015). 
Damit möglichst viele Spielbedürfnisse der 
Kinder abgedeckt werden, werden vielsei-
tig bespielbare Elemente priorisiert. Sie sol-
len altersgerechte, komplexe und heraus-
fordernde Bewegungsabläufe ermöglichen 
und Fantasie sowie Kreativität anregen. 
Der Primarschulspielplatz wird als naturna-
her Bewegungsspielplatz gestaltet. Freie 
Bewegungsparcours fördern Körpergefühl, 
Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, Schnellig-
keit, Geschicklichkeit und Gleichgewicht. 
 
2. Grundprinzipien des Konzepts 
Bewegung als elementares Bedürfnis: Kin-
der lernen über Bewegung. Beim Auspro-
bieren, Balancieren, Rennen, Klettern und 
Schwingen erfahren sie sich und ihre Um-
welt. 
Selbstwirksamkeit und Freiraum: Der Spiel-
platz bietet altersgerechte Herausforderun-
gen und Rückzugsräume. Er stärkt Ent-
scheidungsfreiheit, Selbstvertrauen und 
Fantasieentwicklung. 
Ganzheitliche Entwicklung: Die Gestaltung 
unterstützt körperliche, soziale und emotio-
nale Lernprozesse wie Kooperation, Rück-
sicht und Risikoeinschätzung. 
Chancengleichheit: Nicht alle Kinder haben 
gleichwertigen Zugang zu Naturerlebnis-
sen und frei nutzbaren Spielräumen. Der 
Pausenspielplatz soll deshalb allen Schüle-
rinnen und Schülern entsprechende Erfah-
rungen ermöglichen. Grundlage dieser 
Überlegung ist auch der Hinweis: «Sogar in 
ländlichen Gebieten fehlt vielen Kindern die 
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Beziehung zur Natur.» (Oberholzer & Läs-
ser, 1995, S. 31). 
 
Planungsprozess 
Die Schulleitung startete den Planungspro-
zess gemeinsam mit dem Bauamt 
Neunkirch. Der Gestaltungsvorschlag 
wurde der Schulbehörde und dem Schulre-
ferenten unterbreitet. 
 
Die Schulleitung stand zudem mit der 
Dienststelle Primar- und Sekundarstufe 1 
des Kantons Schaffhausen in engem Aus-
tausch, damit kantonale Empfehlungen und 
pädagogische Anforderungen berücksich-
tigt werden. Auch mögliche Beiträge des 
Kantons, des Sportfonds und der Jakob 

und Emma Windler-Stiftung wurden früh-
zeitig geprüft. 
 
Erwägungen 
Der Pausenspielplatz soll den Altersstufen 
der Schülerinnen und Schüler entsprechen 
und auch für Unterricht ausserhalb des 
Schulzimmers genutzt werden können. 
Deshalb muss die Gestaltung über die 
reine Pausennutzung hinausgehen. Die 
Spielgeräte sollen aus naturnahen Materia-
lien gefertigt sein und den aktuellen Sicher-
heitsbestimmungen entsprechen. Die Aus-
führung soll durch eine erfahrene Garten-
baufirma unter Einbezug des Bauamts 
Neunkirch erfolgen. 
 

 
 
Kostenschätzung und Finanzierung 
Mit der Bauleitung GOSU konnte vereinbart werden, dass der Rückbau des für die Bauarbei-
ten erstellten Zufahrtswegs zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Der Zufahrtsweg kann 
dadurch auch für die Erstellung des Pausenspielplatzes genutzt werden. Damit entstehen 
weder für die GOSU noch für die Gemeinde zusätzliche Kosten. 
 
Kostenvoranschlag 

Position Ausführung / 
Vergabestand 

Kosten in CHF 
gerundet 

Vorarbeiten noch zu vergeben 1'000.00 

Erdarbeiten / Abbrüche noch zu vergeben 4'000.00 

Kofferung noch zu vergeben 14'000.00 

Beläge und Sitzsteine noch zu vergeben 5'000.00 

Spielgeräte noch zu vergeben 45'000.00 

Begrünung noch zu vergeben 11'000.00 

Zwischensumme  80'000.00 

   

Bepflanzung noch zu vergeben 5'000.00 

Fallschutzplatten noch zu vergeben / Eigen-
leistung offen 31'000.00 

Kostenreduktion Fallschutz Minderkosten -7'000.00 

Rollrasen noch zu vergeben 25'000.00 

Kostenreduktion Rollrasen Minderkosten -5'000.00 

Spielplatztafel noch zu vergeben 2'000.00 
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Befestigte Wege und Sitzplätze noch zu vergeben / Eigen-
leistung offen 6'000.00 

Bauleitung und Reserve noch zu bestimmen 9'000.00 

Zwischensumme 2  66'000.00 

   

MwSt. 8.1%  12'000.00 

   

Total Kosten, inkl. MwSt. 8.1%  158'000.00 
 
 
 
Für die Erstellungskosten wurden Subven-
tionsgesuche an den Sportfonds des Kan-
tons Schaffhausen und an die Jakob und 
Emma Windler-Stiftung eingereicht. Beide 
Gesuche wurden gutgeheissen; folgende 
Maximalbeträge wurden zugesprochen: 

 Sportfonds Kanton Schaffhausen: 
33.33 % der Investitionskosten, 
maximal CHF 52'436.00 

 Jakob und Emma Windler-Stiftung: 
maximal CHF 103'825.00 

Diese Beiträge decken die Finanzierungs-
kosten voraussichtlich grösstenteils. Die 
definitive Auszahlung erfolgt nach Bauvoll-
endung und Einreichung der Schlussrech-
nung. 
 
Weiteres Vorgehen 
 
Nach Freigabe des Verpflichtungskredits 
erfolgt die Auftragsvergabe. Ziel ist die Fer-
tigstellung des Pausenspielplatzes bis zum 
Beginn des Schuljahrs 2026/2027. 
 
 

 
Antrag 
 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung folgenden Antrag: 
 
 
Die Gemeindeversammlung bewilligt für die Erneuerung und Aufwertung des Pausen-
spielplatzes Schulhaus Randenblick einen Verpflichtungskredit von CHF 158'000.00 
inkl. MwSt. 8.1% 
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5. Verschiedenes 

 
5.1 Information Lohnreglement   
 
5.2 Weiterentwicklung Wärmeverbund - Stand der Überprüfung 
 
5.3 Diverses 

 
 
 
 

Die nächste Gemeindeversammlung findet voraussichtlich am  
Donnerstag, 3. Dezember 2026 statt. 

 
 

 
 
 

Der Gemeinderat wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Neunkirch 
einen schönen Sommer! 
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